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8.Beiblatt 12 .. Oktober 1950., 

der Abg. Dr. P f·e i f er, D:-co .S t'ü b e r j Dro G a Ei S e 1 :i c h 

und Genossen .. -. ..--

an den Bundesminister für JUStiZ4 
~' 

wegen Erhbbung des exekutionsfreien EXistenzminimurase 

Nach § 5 der Lohnpfändungsverordnung unterliegt das .Arbeits~inkommen 

bis zu einer bestimmten Höhe nioht der Pfärtdu~go Die Eöha dieses unpfändbaren 

Existenzmin1mums-.wurde zuletzt nach dem zweiten Lohn-und Preisabkommen vom 

I.Oktober 1948 duroh das ~eiteLohnpfänd~Ulgsanpassunesgesetz vom 24~11.1948,. 

BGB1.Nr.241 f'estgesetzt und seither nicht' mehr &e~(lert" Die Erhöhung der 

LebenshaltungSkosten duroh das dritte Lohn-undPreisaQkommen vom Jahre 1949 
und das vierte Lobn-und Preisabkommen vom Jahre 1950 erheisoht aber dringend 

eine entsprechende Erhöhung des unpfändbaren Arbeitseinkommens. 

; $.' "~:' .~:e UnterzeichnE!:ten . .stellon ,dahe;r·an del,l H.err11 Bundesnp,1p;ster für 
Justiz die 

Ist der Herr Bundesminister bereit, dem Ministerrat ehestens den Ent­

wurf ·:a:1iles:'·neUen Lbhnpfändungsanpa:ssullgsgesetzeszur BesohlussfassWlg und 
. . 

Weitei1:eitung an den_Nationalrat vorzulegen, so dass sich dieser noch-im Jahre 

1950 mi t:'der:fra.glichen:Reg1erUrigsvorlage befassen kann? 
• • • 1 '. • 
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